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Antrag auf Erlaubnis von Grundwasserwärmenutzung mittels Grundwasserwärmepumpe mit einer Heizleistung bis 30 kW
-
Errichtung einer Wasser-Wasser-Wärmepumpenanlage / 
Niederbringung eines Förderbrunnens und eines Schluckbrunnens

Antragsteller/-in
Name, Vorname
     
Straße, PLZ, Ort
     
Telefon, E-Mail
     

Bitte zusätzlich angeben, falls Antragsteller/-in, Betreiber/-in oder Eigentümer/-in unterschiedlich sind.
Lage der Grundwasserwärmepumpe und der Brunnen

Straße, PLZ, Ort
     
Gemarkung, Flur, Flurstück       


Auszug aus der Liegenschaftskarte mit Eintrag der Grundwasserwärmepumpe und der Bohrungen

innerhalb eines Wasserschutzgebietes:
nein  FORMCHECKBOX 

ja  FORMCHECKBOX 
,   in Zone:      
innerhalb eines Heilquellenschutzgebietes:
nein  FORMCHECKBOX 

ja  FORMCHECKBOX 
,   in Zone:      
Grundwasserwärmepumpe
Hersteller/Typ
     
Heizleistung (kW)
     


Entzugsleistung (kW)        
Arbeits- bzw. Kältemittel

Name
     


Wassergefährdungsklasse:      
Menge
     

Bescheinigung des Lieferanten, dass es sich bei dem Arbeits- bzw. Kältemittel um einen Stoff der 


Wassergefährdungsklasse 1 gemäß Anhang 4 VAwS handelt.

Förderbrunnen

Bohrdurchmesser:
     mm

geplante Bohrtiefe:
     m

geplanter Ausbau:
     
Schluckbrunnen

Bohrdurchmesser:
     mm

geplante Bohrtiefe:
     m

geplanter Ausbau:
     
Gemäß VDI 4640 ist das entnommene Grundwasser wieder in den Grundwasserleiter zurückzuführen, aus dem es entnommen wurde, Ausnahmen sind nur in Sonderfällen möglich

Entnahmemenge zum Betrieb der Wärmepumpe

      m3/h

      m3/d


     m3/a

Maß der Abkühlung des entnommenen und rückgeführten Wassers in

     Kelvin

oder



     Celsius

Bei W-W-Wärmepumpen ist aus Gründen des Grundwasserschutzes eine Temperaturdifferenz 
von maximal 5 K zulässig 

Beizufügende Unterlagen
· Auszug aus der Liegenschaftskarte mit Eintragung der Bohrung (-en)

· Wärmebedarfsberechnung für den Wassermengennachweis mit Leistung und Kenndaten

· Nachweis der Leistungsfähigkeit von Entnahme- u. Schluckbrunnen (Pumpversuche, Schluckversuche), Bohr- und Ausbauprofile bzw. -vorprofile
· physikalische/ chemische Untersuchungsergebnisse des Grundwassers
· evtl. weitere Erläuterungen
Nach § 4 des Lagerstättengesetzes sind Bohrungen vom Bohrunternehmer zwei Wochen 
vor Beginn der Arbeiten beim Sächs. Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie anzuzeigen. 
____________________________________________________________

                                                    Ort, Datum, Unterschrift






